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Lebenslauf zu der Vorlage (GV Bolte/15/9560)

Satzung über den Bebauungsplanes Nr. 36 der Gemeinde 
Ostseebad Boltenhagen für das Gebiet westlicher Ortseingang 
zwischen Wichmannsdorf und Sport- und Freizeitanlage 

hier: Teilung des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes

Beschlüsse:
07.07.2015 Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und 

Umwelt der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen

Herr Steigmann erklärt sich als befangen, nach § 24 KV M-V und übergibt die 
Sitzungsleitung Herrn Klein. Herr Steigmann nimmt im Zuschauerbereich Platz. Herr Klein 
übernimmt den Vorsitz. 

Da nur 4 von 9 Ausschussmitgliedern zur Abstimmung anwesend sind, stellt er den Antrag, 
dass aufgrund der Brisanz und Wichtigkeit des Themas, die Beschlussvorlage direkt in die 
Gemeindevertretung weiterzuleiten, ohne weitere Empfehlung von Seiten des 
Bauausschusses. 
Diesem Antrag wird einstimmig von den anwesenden Ausschussmitgliedern zugestimmt. 
Herr Steigmann übernimmt wieder den Vorsitz.

 

30.07.2015 Gemeindevertretung Ostseebad Boltenhagen

 
 


